Schulstempel

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Hürth

50354 Hürth, Sudetenstraße 37

Telefon 02233 / 80 55 100

Fax 02233 / 80 55 155
Klausurversäumnis
Name:                     

Vorname:

Jgst: 

Ich habe die folgende(n) Klausur(en) versäumt:

	Klausurtermin
	
	
	
	

	LK / GK
	
	
	
	

	Fach
	
	
	
	

	Fachlehrer
	
	
	
	

	Bestätigung durch

Fachlehrer ( Datum und Unterschrift )
	
	
	
	


Datum / Unterschrift des Schülers:

Die folgende Regelung sorgt für gleiche Verfahrens- und Beurteilungsvorgänge und damit für die Gleichbehandlung aller Schüler:

1. Alle Schüler der Jgst. EF bis 13 haben  ohne Ausnahme  bei Versäumnis von Klausuren ein ärztliches Attest vorzulegen, oder eine von der Schulleitung bzw. dem Oberstufenkoordinator gegengezeichnete Beurlaubung für den Klausurtag.
2. 
Das Attest bzw. die Beurlaubung  wird zusammen mit diesem Formular innerhalb der ersten Woche nach Wiederaufnahme des Schulbesuchs dem betroffenen Kurslehrer zur Kenntnisnahme und Paraphierung vorgelegt und anschließend vom Schüler persönlich an den Oberstufenkoordinator weitergeleitet.

3. 
Allen Schülern, die ein Attest  / eine Bescheinigung vorlegen, wird Gelegenheit gegeben, die versäumte Klausur nachzuschreiben. Der genaue Nachschreibtermin  ( in der Regel am Halbjahresende ) wird auf dem Klausurplan ( auf der Homepage des ASG ) vermerkt und zusätzlich per Aushang mitgeteilt.

4. 
Schüler, die kein Attest  / keine Bescheinigung erbringen, erhalten in Anwendung von VV zu § 14.41 APO-GOSt keinen Nachschreibtermin. Die nicht erbrachte Leistung wird wie eine ungenügende Leistung gewertet. Versäumt ein Schüler beide Klausuren aus von ihm zu vertretendem Gründen, so gilt der betreffende Kurs als nicht belegt.

	Attest / Bescheinigung wurde dem OK vorgelegt am:
	


